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FORMBLATT F (1)
 

ERSUCHEN UM INFORMATIONEN ÜBER VERZÖGERUNGEN
(Artikel 12 Absatz 1 und Artikel 19 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2020/1783 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 25. November 2020 über die Zusammenarbeit zwischen den Gerichten der Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der
Beweisaufnahme in Zivil- oder Handelssachen (Beweisaufnahme) (2))
DAS ERSUCHEN UM DURCHFÜHRUNG EINER BEWEISAUFNAHME WURDE ÜBERMITTELT, ES LIEGEN JEDOCH KEINE
INFORMATIONEN ÜBER DAS ERGEBNIS DER BEWEISAUFNAHME VOR
1. Aktenzeichen des ersuchenden Gerichts :

2. Aktenzeichen des ersuchten Gerichts/der Zentralstelle/der zuständigen Behörde (sofern bekannt):

3. Bezeichnung des ersuchenden Gerichts:

4. Bezeichnung des ersuchten Gerichts/der Zentralstelle/der zuständigen Behörde:

 5. Das Original des Ersuchens um Durchführung einer Beweisaufnahme (Formblatt A) oder das Original des Ersuchens um
direkte Beweisaufnahme (Formblatt L) ist beigefügt.
Dem ersuchenden Gericht vorliegende Informationen:

 5.1. Übermittlung des Ersuchens
Datum:

 5.2. Empfangsbestätigung
Datum:

 5.3. Mitteilung über Verzögerungen
Datum:

 5.4. sonstige Angaben wurden empfangen

Geschehen zu:

Datum:

Unterschrift und/oder Stempel oder elektronische Signatur und/oder elektronisches Siegel:

(1)Die Verwendung dieses Formblatts ist fakultativ.
(2)ABl. L 405 vom 2.12.2020, S. 40.
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